
Zum Schwerpunkt 2315

Besprechungen
Der Eingang der Kezensionen kann nicht gesondert Verpflichtung ZUuUr Gefolgschaft gleichwohl einen
bestätigt werden. Die Korrekturen werden Von der issens (in nicht unaufgebbaren Lehrinhalten) nicht
Redaktion besorgt. Bei Überschreitung des Umfan- ausschlie(}t 99—120), der dann wiederum beide

herausfordert; denn Lehramt und Gewissen stehenCS ist mıt Kürzungen rechnen. ach Frscheinen
der Besprechungen erhalten die Rezensenten einen, beide unter dem Anspruch der Wahrheit“
die Verlage weıl Belege. So kann kein Zweifel se1in, da(ßß dem Gewissen und

zZV  W  Var VO':  3 seiner Wesensstruktur her 1ImM Raum der
ZU HW  PUNKI Kirche nicht weniger Verantwortung zukommt,

uch Wenn celbstverständlich eın privatisti-
ROBERT, Schöpferisches ( ewissen. sches Mißßverständnis abzusichern ist (so speziell

Orientierung aktuellen Fragen. Herder, Frei- ach der „Königsteiner Erklärung“ der deutschen
burg—Basel—Wien 1990 Ppb. 19,80. Bischöfe: vgl 120—131) Man ist dem 'erf. für seine

klare und duUSSCWOBECNEC, verschiedene Einseitigkei-Der T itel dieser kleinen, ber literaturkundigen ten korrigierende Position dankbar, uch wennSchrift des langjährigen Freiburger Generalvikars (T auf einzelne Fragen (z ach dem Wesen und der
enNnnt bereits den Aspekt, unter dem ler das Findung des objektiv Guten der nach der TloleranzCGewissen VOT allem betrachtet wird Im Blick steht

„ein Gewissen, das ınNLeben ıne schöpferi- gegenüber einem irrıgen Gewissen) ın diesem
begrenzten Kahmen nicht umtftassend eingeht.sche Rollespielt“ (7) wobei klargestellt wird, 1Nz Alfons Riedldas (Gewissen sel „ebenso schöpferisch im reiten

Gehorsam WIe im Mut der verantwortlichen PEeISO-
nalen Entscheidung (7) Damit wird die Cha- SCHOCKENHOFF EBERHARD, Das umstritte-
rakterisierung „schöpferisch” einer möglichen Asso- ne Gewissen. Fine theologische Grundlegung. (Grü-
ziatıon mıiıt Autarkie, Ungebundenheit der illkür newald-Reihe.) Grünewald, Mainz 1990 Kst
entzogen. Worauf sie zielt, ist die Je eigene, die 24,80
persönlichen Möglichkeiten jedes einzelnen heraus- Die „theologische Grundlegung“ des Gewissens stellt
tordernde Verantwortung (vgl 132) der Vert., Moraltheologe In Regensburg, In den zeit-
Nun wäre gewiß ohnend, dem (nicht selten eın geschichtlichen Kontext einer durchaus ambivalen-
Schlag- und Reizwort darstellenden) Begriff des ten Wertung des Gewissens (7—36 und unternimmt
„Schöpfterischen” gerade mıit Bezug auf das Gewissen s1e berden Weg der HI Schrift (37—67), Der theo-
nachzugehen, ihn insbesondere anthropolo- logische Modelle (68—98) sSOWIle ber die Aussagen

des 11 Vat Konzils 99—114), schließlich dengisch, schöpfungstheologisch und heilsgeschichtlich
zZu begründen und ZL erhellen. Dies unternıimmt der Spannungszusammenhang VvVon Freiheit und Wahr-
Vert hier nicht; dessen verstehensich seineAus- heit 1imM ewissen thematisieren und diesen uch
führungen ber das Wesen und die „Eigengesetzlich- im Kaum der Kirche aufzuzeigen (115—147). nbe-
keit“ des (Gewissens (25—08) SOWIe über das Verhält- schadet des aktuellen Stellenwertes der Frage nach
nıSs Von kirchlichem Lehramt und (ewissen der dem Verhältnis Von Gewissen und kirchlichem Lehr-
Gläubigen 99—131) als Auslegung des damit amıt wird hier Iso das Thema ‚Gewissen“, wıe dies
Gemeinten (zum Begriffvgl 33, 5 p 54, 5 / 56, 6 T, 6 f Ja uch seiner (durch das innerkirchliche Interesse
71, 76, /9, 84, 87, 9 f 117) Finen Schwerpunktbildet bisweilen verstellten) allgemein- und samt-
die Betonung der dem (Gewissen aufgegebenen Reali- menschlichen Bedeutung entspricht, grundsätzlich
sıierung des Guten (oder der Lebenswirklichkeit) unı!umfassend (dazu unter ausdrücklicherEinbezie-
gegenüber ınem bloßen Vollzug Von Normen. Als hung Von Bibel unı Theologiegeschichte) aAaNgCHAN-
„Mitte der Person“ ıst uch das Cewissen etwas Ein- gCNn, womıit freilich immer schon die Antwort auf
maliges und Unvertretbares, das ‚WaTlT nicht als jene spezielle Frage grundgelegt ist
Gegensatz ZUur objektiven und allgemeinen Sittlich- Dabei verwehrt die einleitende Feststellung, das
keit denken, Der Von dieser (und erst cht Von ewissen sel „‚durch die lange Tradition der philoso-
bloßen Verbotsnormen) uch nicht adäquat fas- phischen und theologischen Ethik bis die CN-
sen ist. Modelle einer „Existentialethik“ Rahner) wärtige humanwissenschaftliche Diskussion hinein
der iner „Ethik der Vorsehung” (Guardini), wohl- einer der rätselhaftesten un!| umstrittensten Begriffe
unterschieden von einer extremen „Situationsethik“, geblieben“ (7), VCd vornherein ine vereinfachende
werden ın Erinnerung gerufen (75—80) Die nauf- Betrachtungsweise. Dies gilt gerade uch von der
hebbare Spannungzwischen dem personalen des verfassungsmäßig abgesicherten Gewissensfreiheit,
Gewissens und seiner unablösbaren Verpflichtung die In der Gesellschaft gleichwohl durch eın unNnver-
aufdas Gute, und z\  W  W  Varl geradeuch in seinerkonkre- bindliches Überangebot Lebensmöglichkeiten
ten Gestalt (58—67), IN. „zwischen persönli- und ıneweithinversteckte Steuerungder taktische
her Entscheidung und objektiver Normierung“ Eingrenzung VO  - Entscheidungsalternativen erheb-
86) wobei dem Gewissenselbst im Falle einer ıVelr- ich In Frage gestellt wird (vgl 20—. So stellt sich
schuldet irrtümlichen Entscheidung eine letzte uch für die Kirche die Aufgabe Neu, sich (im Sinne
Unmittelbarkeit eignet, bleibt diesem uch In seinem Newmans) als Anwältin des Gewissens engagle-
Verhältnis ZU!' kirchlichen Lehramt, dergestalt, daß ren, wobei sie freilich eın historisches Deftizit
die (aufgrund der Wahrheitspräsumtion) vorgäng!l- Glaubwürdigkeit aufzuholen bzw. diese (durch
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Besprechungen 

Der Eingang der Rezensionen kann nicht gesondert 
bestätigt werden. Die Korrekturen werden von der 
Redaktion besorgt. Bei Überschreitung des Umfan­
ges ist mit Kürzungen zu rechnen. Nach Erscheinen 
der Besprechungen erhalten die Rezensenten einen, 
die Verlage zwei Belege. 

ZUM SCHWERPUNKT 

■ SCHWND ROBERT, Schöpferisches Gewissen. 
Orientierung zu aktuellen Fragen. Herder, Frei­
burg-Basel-Wien 1990. (144). Ppb. DM 19,80. 
Der Titel dieser kleinen, aber literaturkundigen 
Schrift des langjährigen Freiburger Generalvikars ( t 
1990) nennt bereits den Aspekt, unter dem hier das 
Gewissen vor allem betrachtet wird. Im Blick steht 
.,ein Gewissen, das in unserem Leben eine schöpferi­
sche Rolle spielt" (7), wobei vorweg klargestellt wird, 
das Gewissen sei .,ebenso schöpferisch im reifen 
Gehorsam wie im Mut der verantwortlichen perso­
nalen Entscheidung ... • (7). Damit wird die Cha­
rakterisierung .schöpferisch" einer möglichen Asso­
ziation mit Autarkie, Ungebundenheit oder Willkür 
entzogen. Worauf sie zielt, ist die je eigene, d. h. die 
persönlichen Möglichkeiten jedes einzelnen heraus­
fordernde Verantwortung (vgl. 132). 
Nun wäre es gewiß lohnend, dem (nicht selten ein 
Schlag- und Reizwort darstellenden) Begriff des 
.Schöpferischen• gerade mit Bezug auf das Gewissen 
nachzugehen, um ihn insbesondere anthropolo­
gisch, schöpfungstheologisch undheilsgeschichtlich 
zu begründen und zu erhellen. Dies unternimmt der 
Verf. hier nicht; statt dessen verstehen sich seine Aus­
führungen über das Wesen und die .Eigengesetzlich­
keit" des Gewissens (25-98) sowie über das Verhält­
nis von kirchlichem Lehramt und Gewissen der 
Gläubigen (99-131) als Auslegung des damit 
Gemeinten (zum Begriff vgl. 33, 52, 54, 55, 56, 62, 65, 
71, 76, 79, 84, 87, 94, 117). Einen Schwerpunkt bildet 
die Betonung der dem Gewissen aufgegebenen Reali­
sierung des Guten (oder der Lebenswirklichkeit) 
gegenüber einem bloßen Vollzug von Nonnen. Als 
.Mitte der Person• ist auch das Gewissen etwas Ein­
maliges und Unvertretbares, das zwar nicht als 
Gegensatz zur objektiven und allgemeinen Sittlich­
keit zu denken, aber von dieser (und erst recht von 
bloßen Verbotsnonnen) auch nicht adäquat zu fas­
sen ist. Modelle einer .Existentialethik" (Rahner) 
oder einer .Ethik der Vorsehung• (Guardini), wohl­
unterschieden von einer extremen .Situationsethik~ 
werden in Erinnerung gerufen (75-80). Die unauf­
hebbare Spannung zwischen dem personalen Ruf des 
Gewissens und seiner unablösbaren Verpflichtung 
auf das Gute, und zwar gerade auch in seiner konkre­
ten Gestalt (58-67), m. a. W . .zwischen persönli­
cher Entscheidung und objektiver Normierung• 
(86), wobeidemGewissenselbstimFalleeinerunver­
schuldet irrtümlichen Entscheidung eine letzte 
Unmittelbarkeit eignet, bleibt diesem auch in seinem 
Verhältnis zum kirchlichen Lehramt, dergestalt, daß 
die (aufgrund der Wahrheitspräsumtion) vorgängi-
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ge Verpflichtung zur Gefolgschaft gleichwohl einen 
Dissens (in nicht unaufgebbaren Lehrinhalten) nicht 
ausschließt (99-120), der dann wiederum beide 
herausfordert; denn .Lehramt und Gewissen stehen 
beide unter dem Anspruch der Wahrheit" (115). 
So kann kein Zweifel sein, daß dem Gewissen - und 
zwar von seiner Wesensstruktur her - im Raum der 
Kirche nicht weniger an Verantwortung zukommt, 
auch wenn es selbstverständlich gegen ein privatisti­
sches Mißverständnis abzusichern ist (so speziell 
nach der .Königsteiner Erklärung• der deutschen 
Bischöfe; vgl.120-131). Man ist dem Verf. für seine 
klare und ausgewogene, verschiedene Einseitigkei­
ten korrigierende Position dankbar, auch wenn er 
auf einzelne Fragen (z. B. nach dem Wesen und der 
Findung des objektiv Guten oder nach der Toleranz 
gegenüber einem irrigen Gewissen) in diesem 
begrenzten Rahmen nicht umfassend eingeht. 
Linz Alfons Riedl 

■ SCHOCKENHOFFEBERHARD, Das umstritte­
ne Gewissen. Eine theologische Grundlegung. (Grü­
newald-Reihe.) Grünewald, Mainz 1990. (152). Kst. 
DM24,80. 
Die .theologische Grundlegung• des Gewissens stellt 
der Verf., Moraltheologe in Regensburg, in den zeit­
geschichtlichen Kontext einer durchaus ambivalen­
ten Wertung des Gewissens (7-36) und unternimmt 
sie über den Weg der HI. Schrift (37-67), über theo­
logische Modelle (68-98) sowie über die Aussagen 
des II. Vat. Konzils (99-114), um schließlich den 
Spannungszusammenhang von Freiheit und Wahr­
heit im Gewissen zu thematisieren und diesen auch 
im Raum der Kirche aufzuzeigen (115-147). Unbe­
schadet des aktuellen Stellenwertes der Frage nach 
dem Verhältnis von Gewissen und kirchlichem Lehr­
amt wird hier also das Thema ,,Gewissen•, wie dies 
ja auch seiner (durch das innerkirchliche Interesse 
bisweilen verstellten) allgemein- und gesamt­
menschlichen Bedeutung entspricht, grundsätzlich 
und umfassend (dazu unter ausdrücklicher Einbezie­
hung von Bibel und Theologiegeschichte) angegan­
gen, womit freilich immer schon die Antwort auf 
jene spezielle Frage grundgelegt ist. 
Dabei verwehrt die einleitende Feststellung, das 
Gewissen sei .durch die lange Tradition der philoso­
phischen und theologischen Ethik bis in die gegen­
wärtige humanwissenschaftliche Diskussion hinein 
einer der rätselhaftesten und umstrittensten Begriffe 
geblieben• (7), von vornherein eine vereinfachende 
Betrachtungsweise. Dies gilt gerade auch von der 
verfassungsmäßig abgesicherten Gewissensfreiheit, 
die in der Gesellschaft gleichwohl durch ein unver­
bindliches Überangebot an Lebensmöglichkeiten 
und eine weithin versteckte Steuerung oder faktische 
Eingrenzung von Entscheidungsalternativen erheb­
lich in Frage gestellt wird (vgl. 20-30). So stellt sich 
auch für die Kirche die Aufgabe neu, sich (im Sinne 
Newmans) als Anwältin des Gewissens zu engagie­
ren, wobei sie freilich ein historisches Defizit an 
Glaubwürdigkeit aufzuholen bzw. diese (durch 


